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Textliche Festsetzungen 

 
 
Der Bebauungsplan „Galgenschanze, Teiländerung 1b“ basiert auf den Festsetzungen des Be-
bauungsplans „Galgenschanze, Änderung 1a“ und übernimmt dessen Festsetzungen. 
 
 
Für den Bebauungsplan „Galgenschanze, Teiländerung 1b“ gilt jedoch anstatt des im Bebauungs-
plan „Galgenschanze, Änderung 1a“ festgesetzten Maßes der baulichen Nutzung die folgende 
Festsetzung: 
 
 
1.2 Maß der baulichen Nutzung und Höhe baulicher Anlagen 

(9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. §§ 16 bis 21 a BauNVO) 
 
1.2.3 Die höchstzulässige Zahl der Wohneinheiten wird für den Geltungsbereich des Be-

bauungsplans „Galgenschanze, Teiländerung 1b“ gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB auf 
acht Wohnungen je Wohngebäude begrenzt. 

 
 
 


